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Regeste

Kantonszuweisung und Kantonswechsel

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des SEM, die ein Gesuch um Bewilligung eines Kantonswechsels von
vorläufig aufgenommenen Personen zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff.
VGG).

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Entscheide über den Kantonswechsel können gemäss Art. 85 Abs. 4 AIG nur mit der
Begründung angefochten werden, sie verletzten den Grundsatz der Einheit der Familie
(BVGE 2009/54 E. 1.3.1; 2008/47 E. 1.2, E. 1.3.2 und E. 1.3.3; Urteile des BVGer
F-4921/2020 vom 3. Februar 2021 E. 1.3; F-4450/2019 vom 15. Juli 2020 E. 3.2). Die
Beschwerdeführenden rügen in vertretbarer Weise eine Verletzung dieses Grundsatzes und
beantragen die Zuweisung in den Kanton Schaffhausen.

E. 1.4
Die Beschwerdeführenden sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung zur
Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist
gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann
die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder
abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides
(vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.; 2011/43 E. 6.1).

E. 3.1
Die Verteilung vorläufig aufgenommener Personen auf die Kantone regeln Art. 85 Abs. 2
AIG und Art. 21 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und
Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL, SR
142.281) durch Verweise auf Art. 27 AsylG (SR 142.31) und Art. 21 und 22 der
Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311). Diese sind sinngemäss



anzuwenden. Demnach weist das SEM vorläufig aufgenommene Personen den Kantonen zu
und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Betroffenen Rechnung
(Art. 27 Abs. 3 AsylG). Die Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel (Art. 21
AsylV 1). Das SEM berücksichtigt dabei in der Schweiz lebende Familienangehörige und
die Staatsangehörigkeit der vorläufig aufgenommenen Personen sowie besonders
betreuungsintensive Fälle (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).

E. 3.2
Das SEM verfügt den Kantonswechsel einer vorläufig aufgenommenen Person nur bei
Zustimmung beider Kantone, bei Anspruch auf Einheit der Familie oder bei einer
schwerwiegenden Gefährdung der gesuchstellenden oder anderer Personen (vgl. Art. 22
Abs. 2 AsylV 1). Vorbehalten sind vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, die im gleichen
Umfang einen Anspruch auf Kantonswechsel haben, wie er einer niedergelassenen Person
gestützt auf Art. 37 Abs. 3 AIG zusteht (BVGE 2012/2 E. 5.2.3).

E. 3.3
Den Beschwerdeführenden wurde die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt. Der Kanton
Schaffhausen lehnte den beantragten Kantonswechsel am 30. Oktober 2020 ab. Gegen den
am 20. November 2020 verweigerten Wechsel in den Kanton Schaffhausen ist daher einzig
die Rüge einer Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie zulässig (vgl. oben E.
1.3).

E. 3.4
Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird der Begriff "Einheit der
Familie" im Asylgesetz (Art. 27 Abs. 3 AsylG) einheitlich verwendet und entspricht dem
Schutzbereich von Art. 8 EMRK (BVGE 2008/47 E. 4.1; Urteile des BVGer F-2081/2020
vom 11. September 2020 E. 5.2; F-4450/2019 E. 4.2; F-3835/2018 vom 22. Februar 2019 E.
2.4). Demnach fallen in der Regel Ehegatten, eingetragene Partnerinnen und Partner, die in
dauernder eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Personen sowie deren
minderjährige Kinder in diesen Schutzbereich (vgl. Art. 1a Bst. e AsylV 1). Andere
familiäre Beziehungen stehen nur in besonderen Fällen unter dem Schutz dieser
Bestimmung. Hinsichtlich Beziehungen zwischen nahen Verwandten ausserhalb der
Kernfamilie, namentlich solchen von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern oder
Geschwistern, setzt die Berufung auf Art. 8 Abs. 1 EMRK voraus, dass sich die
ausländische Person in einem besonderen, über die normalen affektiven Bindungen
hinausgehenden Abhängigkeitsverhältnis zum anwesenheitsberechtigten (erwachsenen)
Kind befindet (vgl. BGE 144 II 2 E. 6.1; 137 I 154 E. 3.4.2). Erforderlich für die
Anwendung des erweiterten Familienbegriffs ist somit in jedem Fall ein bestehendes,
familienähnliches Zusammenleben (Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E.
2.2).

E. 3.5
Besondere Elemente der Abhängigkeit können sich unabhängig vom Alter namentlich aus
besonderen Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen
Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben (vgl. BGE 120 Ib 257 E. 1e;
115 Ib 1 E. 2d; Urteil des BGer 2C_339/2019 vom 14. November 2019 E. 3.4; Urteil des
EGMR 65550/13 Belli und Arquier-Martinez gegen Schweiz vom 11. Dezember 2018 Ziff.
65). Die betroffene Person muss für die Bewältigung des täglichen Lebens auf fremde Hilfe
angewiesen sein, die ihr sinnvollerweise nur von einem nahen Angehörigen geleistet



werden kann. Eine lediglich moralische Unterstützung genügt dabei nicht, um ein
Abhängigkeitsverhältnis im Sinne der Rechtsprechung zu begründen (Urteil 2C_339/2019
E. 3.5; BVGE 2008/47 E. 4.1.1 f.; Urteile des BVGer F-4426/2018 vom 9. August 2018;
C-3538/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.3; C-2686/2016 vom 30. Mai 2016 E. 4; Urteil des
EGMR 23887/16 I.M. gegen Schweiz vom 9. April 2019 § 62; Christoph
Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 7. Aufl. 2021, §
22 Rz. 18). Das besondere Abhängigkeitsverhältnis muss gewachsen sein und im Zeitpunkt
der Geltendmachung des Anspruchs bestehen (Urteile des BGer 2C_396/2021 vom 27. Mai
2021 E. 3.2; 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2).

E. 4.1
Die Beschwerdeführenden verlangen die Zuweisung in den Kanton Schaffhausen, wo ihre
beiden erwachsenen Söhne als vorläufig Aufgenommene leben. Die Beschwerdeführenden
einerseits und die beiden Söhne andererseits bilden jedoch keine Kernfamilie, was von
ihnen denn auch nicht in Abrede gestellt wird (vgl. Ziff. 5 der Beschwerdeeingabe vom 23.
Dezember 2020). Die Beschwerdeführerin 2 könnte sich bezüglich der beantragten
Kantonszuweisung nur dann auf den Grundsatz der Einheit der Familie berufen, wenn
zwischen ihr und ihren Söhnen ein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne der obenstehenden
Erwägungen bestünde (vgl. etwa Urteil des BVGer F-2651/2020 vom 4. April 2022 E. 5.1).
Demgegenüber vermag der Einwand der Beschwerdeführenden, wonach sich die
Einschränkung mit dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis bei Familienangehörigen
ausserhalb der Kernfamilie nur auf die Frage beziehe, ob diesen Familienangehörigen die
Einreise in die Schweiz bewilligt werden müsse, nicht zu überzeugen und entspricht nicht
den gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.

E. 4.2
Ob die Beschwerdeführenden in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem im Kanton
Schaffhausen lebenden (älteren) Sohn stehen, ist aufgrund der nachfolgenden Erwägungen
fraglich. Den vorinstanzlichen Akten und ihren Vorbringen im Rechtsmittelverfahren lässt
sich entnehmen, dass die mittlerweile 46-jährige Beschwerdeführerin 2 an körperlichen und
psychischen Erkrankungen leidet, die regelmässige Arztbesuche notwendig machen (vgl.
Bst. B des Sachverhalts). Die eingereichten ärztlichen und psychiatrischen Berichte
bestätigen denn auch die erwähnten Leiden der Beschwerdeführerin 2, welche seit ihrer
Einreise in der Schweiz die Hilfe zahlreicher medizinischer Fachpersonen im Kanton
Zürich sowie auch ausserkantonal in Anspruch nehmen konnte, womit die notwendige
medizinische Versorgung sichergestellt war. Aus dem Umstand, dass sie dabei jeweils von
ihrem älteren Sohn, bei dem sie offenbar mehrheitlich wohnt, begleitet wird, lässt sich nicht
schon auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis schliessen. Mit der Vorinstanz ist denn
auch davon auszugehen, dass ihre Betreuung und Unterstützung mittlerweile auch durch
ihren Ehemann, welcher wie sie - aufgrund des Grundsatzes der Einheit der (Kern-)Familie
- dem Kanton Zürich zugewiesen wurde und nunmehr seit vier Jahren in der Schweiz lebt,
gewährleistet werden kann.

E. 4.3
Die erwähnten gesundheitlichen Probleme sollen nicht in Abrede gestellt werden. Sie sind
aber nicht schwerwiegend, zumal sie medizinisch gut behandelbar sind, was sich auch aus
den Ausführungen der Beschwerdeführerin 2 anlässlich ihrer Befragung im Asylverfahren
ergibt, wo sie zu Protokoll gab, es gehe ihr gesundheitlich gut, hingegen in psychischer



Hinsicht nicht (vgl. "Befragung nach Art. 26 Abs. 3 AsylG / Anhörung nach Art. 29 AsylG"
vom 25. Juni 2020, Antwort auf Frage 37). Dass die geltend gemachten gesundheitlichen
Probleme zu relativieren sind, ergibt sich ferner aus dem Umstand, dass die
Beschwerdeführerin 2 offenbar ohne Begleitung von Familienangehörigen eine Reise in
den Irak unternehmen konnte, um dort ihren schwerkranken Bruder zu besuchen (vgl.
Gesuch um Ausstellung eines Rückreisevisums vom 24. Januar 2022). Wie das
Bundesverwaltungsgericht in Erfahrung bringen konnte, hat diese Auslandreise vom 18.
April 2022 bis 16. Mai 2022 stattgefunden.

E. 4.4
Es ist davon auszugehen, dass die erwähnten psychischen Probleme (posttraumatische
Belastungsstörung) der Beschwerdeführerin 2 auch in engem Zusammenhang mit den
kriegerischen Ereignissen in ihrem Heimatland sowie mit dem ungewissen Ausgang ihres
Asylverfahrens gestanden haben. Diese psychische Belastung dürfte mit ihrer vorläufigen
Aufnahme in der Schweiz nun weitgehend weggefallen sein.

E. 4.5
Somit ist aufgrund der vorstehenden Erwägungen festzuhalten, dass der verständliche
Wunsch der Beschwerdeführenden, mit ihren volljährigen Söhnen als Gesamtfamilie
zusammen zu leben, nicht ausreicht, um ein dem Schutzgedanken von Art. 8 EMRK
entsprechendes verwandtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis bejahen zu können.
Abgesehen davon kann aufgrund der langjährigen Trennung von ihrem ältesten Sohn,
welcher sich bereits seit 2015 in der Schweiz befindet, nicht von einer vorbestehenden
nahen, tatsächlich gelebten Beziehung im Sinne der zitierten Rechtsprechung (siehe E. 3.4)
ausgegangen werden.

E. 5
Somit können sich die Beschwerdeführenden für einen Wechsel in den Kanton
Schaffhausen nicht auf den Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 21
VVWAL in Verbindung mit Art. 22 Abs. 2 AsylV 1, beziehungsweise Art. 8 EMRK,
berufen. Eine Verhältnismässigkeitsprüfung erübrigt sich, nachdem die Rügegründe
eingeschränkt sind und der Grundsatz der Einheit der Familie vorliegend nicht tangiert
wird. Zu Recht hat die Vorinstanz das Kantonswechselgesuch vom 9. Oktober 2020
abgewiesen. Die angefochtene Verfügung ist zu schützen und die Beschwerde abzuweisen.

E. 6
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind den Beschwerdeführenden die
Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 1 ff. des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008
[VGKE, SR 173.320.2]).

E. 7
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Angelegenheit endgültig
(vgl. Art. 83 Bst. c Ziff. 6 BGG). (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


